
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

                 Satzung 
 
 
 
§ 1 NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR 
 
1. Der Verein führt den Namen 

 

TriFUN Hennesee e.V.  
 
     und hat seinen Sitz in: 59872 Meschede. 
     Er wurde am 03.02.2007 gegründet und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Meschede 
     eingetragen. 
 
 2.   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 ZWECK UND GEMEINNÜTZIGKEIT 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts  
    "Steuerbegünstigte 
    Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Triathlonsports. 
 
2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
    a) die Abhaltung von regelmäßigen Triathlon Sportübungen/Training. 
        Schaffung der Voraussetzungen zum einheitlichen Auftreten der Vereinsmitglieder. 
    b) Maßnahmen zur Verbreitung des Triathlonsports. 
    c) die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen. 
    d) Aus- und Weiterbildung der Mitglieder und Einsatz von Übungsleitern, Trainern und Helfern 
    e) Beteiligungen an Kooperationen 
    f) Talentsichtung und Talentförderung insbesondere im Jugendbereich 
    g) Erstellung sowie die Instandhaltung und Instandsetzung der im Vereinseigentum oder –besitz 
    stehenden Immobilien und Gegenstände. 
 
3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder     
    erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch     
    unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 3 MITGLIEDSCHAFT IN DEN VERBÄNDEN 
 
     Der Verein ist Mitglied im: Nordrhein - Westfälischer Triathlonverband (NRW TV) 
 
 
 
 
 
 

 



§ 4 MITGLIEDSCHAFT 
 
1. Der Verein führt als Mitglieder: 
    1) ordentliche Mitglieder (ab dem 19. Lebensjahr) 
    2) Kinder (bis incl. 13 Jahre) 
    3) Jugendliche (14-18 Jahre) 
 
2. Mitglied des Vereins kann jeder ohne Rücksicht auf Beruf, Rasse und Religion werden. 
 
3. Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Jugendliche im Alter unter 18  
    Jahren können nur mit schriftlicher Zustimmung der gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden. 
 
4. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 
 
5. Die Mitgliedschaft endet: 
    a) durch Austritt, der nur schriftlich für den Schluss eines Kalenderjahres zulässig und spätestens 6 
        Wochen zuvor zu erklären ist; 
    b) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied 9 Monate mit der Entrichtung     
        der Vereinsbeiträge in Verzug ist und trotz erfolgter schriftlicher Mahnung diese Rückstände nicht 
        bezahlt oder sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegenüber nicht erfüllt hat; 
    c) durch Ausschluss bei vereinsschädigendem Verhalten, der durch den Vorstand zu beschließen      
        ist. Dem Auszuschließenden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschluss-     
        beschluss ist dem Auszuschließenden schriftlich mit Begründung bekanntzugeben. Gegen den     
       Ausschlussbeschluss kann der Auszuschließende schriftlich die nächste Mitgliederversammlung 
       anrufen, die endgültig entscheidet. 
 
6. Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten gegenüber dem Verein.     
    Im Falle des Ausschlusses dürfen Auszeichnungen nicht weiter getragen werden. 
 
7. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Art, Höhe und Fälligkeit legt die Mitgliederversammlung fest. 
 
 
§ 5 ORGANE DES VEREINS 
 
Die Organe des Vereins sind: 
    a) die Mitgliederversammlung 
    b) der Vorstand 
 
 
§ 6 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 
 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung soll in den drei ersten Monaten des Kalenderjahres   
    stattfinden. 
 
3. Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat spätestens zwei Wochen vorher schriftlich zu  
    erfolgen. 
 
4. Die Tagesordnung soll enthalten 
    a) Bericht des Vorstands; 
    b) Entlastung des Vorstands; 
    c) Neuwahl des Vorstands; 

    d) Haushaltsvoranschlag; 
    e) Veranstaltungskalender; 
    f) Anträge; 
    g) Verschiedenes 
 
5. Der Vorsitzende oder sein Vertreter leiten die Versammlung. 
 
6. Über die Versammlung hat der Schriftführer eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Leiter der  
    Versammlung und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. Die gefassten Beschlüsse sind wörtlich in  



    die Niederschrift aufzunehmen. 
 
7. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst (Enthaltungen  
    zählen nicht mit) 
 
8. Satzungsänderungen können nur mit 2/3 Stimmenmehrheit beschlossen werden. Über die  
    Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der  
    abgegebenen Stimmen. 
 
9. Außerordentliche Versammlungen finden statt, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder     
    auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 20 % der Mitglieder. 
    Außerordentlichen Versammlungen stehen die gleichen Befugnisse zu, wie den ordentlichen. 
 
 
§ 7 DER VORSTAND 
 
1. Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus: 
     - dem 1. Vorsitzenden 
     - dem 2. Vorsitzenden 
     - dem Kassenwart 
    Je 2 dieser Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich gemeinsam 
 
2. Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus: 
    - dem geschäftsführenden Vorstand 
    - dem sportlichen Leiter 
    - dem Jugendwart 
    Dem geschäftsführenden Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben     
    zuständig, die nicht durch die Satzung oder Ordnungen einem anderen Vereinsorgan zugewiesen     
    sind. Der geschäftsführende Vorstand ist berechtigt, bei Bedarf aufgabenbezogen für einzelne   
    Projekte oder befristet besondere Vertreter nach § 30 BGB zu bestellen und diesen die damit    
    verbundene Vertretung und Geschäftsführung übertragen. 
 
3. Der geschäftsführende Vorstand beschließt über die Verteilung einzelner Aufgaben 
 
4. Die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes erfolgt für 4 Jahre. Die Wahl der/des 1. Vorsitzenden 
    findet an Jahren mit einer geraden Jahreszahl statt, die Wahl der/des 2. Vorsitzenden und des     
    Kassenwartes findet an Jahren mit einer ungeraden Jahreszahl statt. Der Vorstand bleibt bis zur     
    Neuwahl eines anderen Vorstandes im Amt. Der/die sportliche Leiter/in und der/die Jugendwart/in   
    wird vom geschäftsführenden Vorstand bestellt. 
 
5. Beim Ausscheiden von einzelnen Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes kann sich der    
    geschäftsführende Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung durch Vorstandsbeschluss  
    aus der Reihe der Mitglieder ergänzen. 
 
6) Die Mitglieder des Vorstandes nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr. Bei Bedarf  
    können Vereinsämter unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushalts- 
    lage auch im Rahmen einer entgeltlichen Tätigkeit oder im Rahmen einer Aufwandsentschädigung   
    im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Über die erforderliche Anstellung und weitere 
    Entscheidungen im Rahmen der entgeltlichen Vereinstätigkeit entscheidet der Vorstand. 
    Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins, die im Auftrag des Vereins handeln, 
    einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die 
    Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann grundsätzlich 
    nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. 
    Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und 

    Aufstellungen nachgewiesen werden. 

 
 
 
 
 
 



§ 8 
 
Der Verein haftet nicht für Schäden und Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei 
Benutzung von Anlagen, Einrichtungen oder Geräten des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen 
bzw. bei einer sonst für den Verein erfolgten Tätigkeit erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 
bestehende Versicherungen gedeckt sind. Die Haftung des Vorstandes, von ehrenamtlich Tätigen und 
Organ- oder Amtsträgern ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt. 
 
 
§ 9 AUFLÖSUNGSBESTIMMUNG 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. Voraussetzung ist, dass ¾ der abgegebenen Stimmen zustimmen. Sofern die 

Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind 2 Mitglieder des geschäftsführenden 

Vorstands gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder nach Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt 

das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen an die DLRG Ortsgruppe 

Meschede e.V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Im Falle einer Fusion des Vereins mit einem anderen Verein, fällt das Vermögen nach 

Vereinsauflösung an den neu entstehenden, steuerbegünstigten Fusionsverein bzw. den 

aufnehmenden steuerbegünstigten Verein, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige 

Zwecke zu verwenden hat. 

Beschlüsse hierüber dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden. 

 

 

Vorstehende Änderungen wurden in der Mitgliederversammlung vom 09.02.2022 beschlossen. Damit 

wird die Satzung vom 05.03.2014 in geänderter Fassung gültig. 

 

 

 

 

_________________________    ____________________________ 

Vertreter §26 BGB     Vertreter § 26 BGB 

 


